
Grundsatzbeschluss

zu Photovoltaikfreiflächenanlagen im Gemeindegebiet

Für den Ausbau von Photovoltaikfreiflächenanlagen auf dem Gemeindegebiet wird als
flächenmäßige Obergrenze 0,75 % (entspricht 63 ha) der Gemeindefläche festgelegt.
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